
Injector Release Agent
Hochwirksames Speziallösemittel für den Ausbau von festsitzenden Injektoren. 

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86313 Injector Release Agent KIRA 500 ml Sprühdose
mit Verlängerungsröhrchen

Eigenschaften und Vorteile

• Hochwirksam, löst schnell festsitzende Injektoren –
reduzierter Arbeitsaufwand und somit die Kosten

• Sehr langsam ablüftendes Lösungsmittel – dringt tief ein für 
intensive Wirkung

• Enthält gleitaktive PTFE-Partikel – erleichtern den Ausbau 
festsitzender Komponenten

• Mit Kälteschock-Wirkung – kühlt das Material auf bis –
30°C runter

• 200 mm Sprührohr – für einfache, gezielte Anwendung
• Säure- und silikonfrei – sicherer Einsatz in 

Lackierwerkstätten

Anwendung

KENT Injector Release Agent ermöglicht den zerstörungsfreien Ausbau festsitzender Injektoren bei 
Dieselmotoren und entfernt Verkokungen, Ölrückstände, Verharzungen etc.. Die spezielle Formulierung der 
Wirkstoffe erzeugt einen Kälteschock bis zu -30°C. Durch die extreme Abkühlung entstehen Mikrorisse am 
Dichtring des Injektors und diese ermöglichen dem Wirkstoff, in Verbindung mit den sehr langsam 
ablüftenden Lösungsmittelkomponenten, tiefer und schneller einzudringen. Rostkristalle, Feuchtigkeit und 
jegliche Rückstände werden durch die speziellen Additive unterwandert und gleitaktive PTFE-Partikel 
sorgen für einen leichteren Ausbau der Injektoren. 

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln. 
2. Grobe, oberflächliche Verschmutzungen mechanisch entfernen, anschließend Injektoren am Sitz 
großzügig einsprühen und ca. 30-45 min einwirken lassen. 
3. Nach Bedarf Vorgang wiederholen und gelösten Schmutz mit Druckluft und einem Lappen beseitigen.
4. Injektor mit passendem Werkzeug ausbauen.

Hinweis: KENT Injector Release Agent eignet sich auch zum Lösen/Ausbau festsitzender Zünd- und 
Glühkerzen. 



Technische Informationen

Basis: PTFE / Hydrocarbon

Konsistenz: flüssig

Farbe: farblos, leicht trüb

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Zolltarifnummer: 3403 19 90

VOC: 568 g/l

Spezifische Dichte: 0,8 g/ml

Schweißkraft VKA: 1500 – 1600 N

Additive / Eindicker: PTFE als Reibungsminderer, Wasserverdrängendes Additiv

Temperaturbeständigkeit:

Dauerhaft: bis 150°C

Kurzzeitig: bis 250 °C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf  
kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer 
Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt 
(die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder 
sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken 
in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das 
geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die 
enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und 
ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit 
und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden.  Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der 
Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von 
enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit 
schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen 
Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resul-
tieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung auf-grund von 
Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit 
eventuell auftretender Schäden wusste). 
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